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Rechtsgutachten zu Patientenverfügungen von Alzheimer-Kranken

Vorkehrungen
auch für Unvorhersehbares

Nach dem Verlust der Urteilsfähigkeit

ist der assistierte Suizid

aus rechtlichen Gründen

nicht mehr möglich.

Foto: Robert Hansen

BarbaraSteiner

Was ist zu tun, wenn ein
Alzheimer-Patient zwar einmal schriftlich

verfügt hat, er wolle nicht
ernährt werden, wenn er nicht
mehr selber essen könne, dann

aber mit Gesten Nahrung
verlangt? Der St. Galler Rechtsanwalt
Frank Th. Petermann hat diese

Frage untersucht.

Sein Besuch in einem Heim für

Demenzkranke war eine eindrückliche

Erfahrung für Frank Th. Petermann.

«Es hat mich berührt, zu sehen, wie

wohlwollend, respekt- und liebevoll

das Personal die Bewohnerinnen und

Bewohner betreut», sagte er im
Rahmen seines Referats an der Tagung

«Sicherheitsaspekte der Sterbehilfe»

der Universität St. Gallen in Zürich

(siehe Kasten). Beobachtet hat der St.

Galler Rechtsanwalt allerdings auch,

wie die dementen Frauen und Männer

am Nachmittag im Halbkreis um den

Fernseher «parkiert» wurden. Und im

Gedächtnis haften geblieben ist ihm

die Geschichte der Patientin, die auf

einer 200-Meter-Runde im Verlauf

dreier Jahre eine Strecke zurückgelegt

hat, die anderthalb Mal dem Erdumfang

entspricht.

Als Folge der höheren Lebenserwartung

rechnen Experten damit, dass die

Zahl der Demenzkranken - rund die

Hafte von ihnen leidet an Alzheimer -

in den nächsten Jahren weiter ansteigen

wird. Wachsen dürfte gleichzeitig

die Gruppe jener Menschen, die

ausschliessen wollen, dass sie in der

letzten Phase ihre Lebens pflegebedürftig

und geistig abgebaut jahrelang

umsorgt werden müssen. Schon heute

ist die Patientenverfügung ein verbrei-
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tetes Mittel, sich vor unerwünschten

lebensverlängernden und -erhaltenden

Massnahmen zu schützen; sie hat

denn auch Aufnahme gefunden in das

revidierte Vormundschaftsrecht. Es

heisst neu Erwachsenenschutzrecht

und wird voraussichtlich 2009 in Kraft

treten.

Doch wie sieht die Situation aus, wenn

Menschen, die in urteilsfähigem
Zustand in einer solchen Verfügung
die Weisung erteilt haben, ihnen sei

weder Nahrung noch Flüssigkeit

zuzuführen, wenn sie nicht mehr

selber essen und trinken können, als

stark abgebaute Alzheimerpatienten

mit Gesten dann aber den Wunsch

nach etwas Essbarem äussern?

Haben Ärzte und Pflegende die frühere

Verfügung zu respektieren oder das,

was die Menschen, die sich verbal

nicht mehr mitteilen können, mit

reflexartigen Bewegungen signalisieren?

Ist es rechtsverbindlich, wenn

jemand in einer Patientenverfügung

niederschreibt, er wolle als Demenzkranker

auch dann nicht gefüttert

wird, wenn er später mit Handbewegungen

das Gegenteil zum Ausdruck

bringt? Frank Th. Petermann hat zu

diesem Fragenkomplex im Auftrag der

Stiftung Palliacura - der früheren

Stiftung für Schweizerische Exit-

Hospize - ein Gutachten verfasst und

seine Erkenntnisse an der Tagung in
Zürich präsentiert.

Rechtzeitig oft zu früh

«Wer sich als diagnostizierter
Alzheimer-Patient für einen assistierten

Suizid entschieden hat und mit

Sicherheit ausschliessen will, dass der

Kelch der Demenzkarriere an ihm

vorübergeht, muss den Suizid in einem

Stadium ausführen, in dem er noch

urteilsfähig ist und es ihm vielleicht

noch relativ gut geht», sagte

Petermann. Dies sei unbefriedigend, opfere

der Patient damit doch Wochen,

vielleicht sogar Monate oder - wenn

auch unwahrscheinlich - allenfalls

Jahre, die er vielleicht bei noch relativ

guter Gesundheit gerne mit Familien

und Freunden verbracht hätte. Dies sei

deshalb besonders stossend, weil in

dieser wichtigen, oftmals sehr intensiv

erlebten Zeit oft noch vieles ins Reine

zu bringen oder zu erledigen sei oder

weil eine kranke Person sie einfach

bewusst geniessen wolle. Nach dem

Verlust der Urteilsfähigkeit ist der

assistierte Suizid aus rechtlichen

Gründen nicht mehr möglich.

Wie schnell dieser Verlust bei

Alzheimerkranken eintritt, ist weder für den

Arzt noch den Patienten mit Sicherheit

voraussehbar. Direkte aktive Sterbehilfe

ist in Schweiz verboten, nicht

aber passive. Diese könnte dadurch

erfolgen, dass der Patient nicht oder

nicht mehr behandelt und auf eine

Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr

verzichtet wird. In einer Patientenverfügung

können solche Unterlassungen

wie erwähnt verlangt werden. Ein

Kranker kann diese Willensäusserungen

jederzeit widerrufen. Dies setzt

aber voraus, dass ein Wille vorhanden

ist - und dies ist laut Petermann bei

einem Menschen, dessen Fähigkeiten

als Folge von Alzheimer so weit

reduziert sind, dass er nicht mehr

äusserungs- und urteilsfähig ist, der

allenfalls engste Bezugspersonen nicht

mehr kennt und der nicht mehr selber

essen und trinken kann, sehr fraglich.

Die Gesten, mit denen er nach Essen

verlange, dürften unbewusst ausgeführte

Reflexe sein. Petermann rät

deshalb dazu, in der Patientenverfügung

ausdrücklich zu verlangen, die

Gesten seien nicht als Willensände-

Theologe Eugen Drewermann zu Kirchen und Freitod

«Sicherheitsaspekte der Sterbehilfe» lautete der Name der Tagung, welcher das Institut für

Rechtswissenschaften und Rechtspraxis der Universität St. Gallen Anfang März in Zürich

durchführte. Beleuchtet wurde in verschiedenen Referaten die Thematik, wie Sterbehilfe in einem

sicheren rechtlichen Rahmen funktionieren kann. Nebst Frank Th. Petermann trat unter anderem

der deutsche Theologe, Psychotherapeut und Schriftsteller Eugen Drewermann vors Publikum.

Er nahm sich der Frage an, ob es eine christliche Position zum assistierten Suizid gibt. Nach

seiner Ansicht sollten die Kirchen Organisationen wie Exit und Dignitas das Recht, Menschen

in den Freitod zu begleiten, nicht absprechen.

Gerade die katholische Kirche stehe in einer Tradition, die Menschen immer wieder

eingeschüchtert und unmündig gemacht habe. Ihre Lehren seien selten wirklich flexibel gewesen

gegenüber der konkreten, oft tragischen Situation von Notleidenden. Sterbehilfe müsse als

Ausnahme möglich sein, meinte der Redner. Nach Ansicht Drewermanns, der aus der katholischen

Kirche ausgetreten ist, sollte Beihilfe zum Suizid auch in Deutschland straffrei sein. Der Ein-

fluss der katholischen Kirche sei via CDU indes gross. Den Denkansatz des Vatikans, der seine

Lehre im Vorherwissen, was in jedem Fall zu sein habe, von oben nach unten in die Wirklichkeit

schiebe, bezeichnete er in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» als «grausam und

machtbesessen»: «Man muss doch von den Menschen und ihren Notlagen her denken.» Sollen in

Deutschland Politik und Gesetze verändert werden, brauche es wohl Sterbehilfeorganisation

nach Schweizer Modell. Ihm selber sei organisierte Menschlichkeit wegen der Gefahr des

Missbrauchs allerdings suspekt. Er wolle den Organisationen aber nicht unterstellen, dass sie

wirklich täten, was ihnen bisweilen vorgeworfen werde. Sterbehilfe sollte vor allem in der

Medizin eine Möglichkeit werden: «Wir können doch nicht sagen, wir überlassen Gott das Ende

des Lebens, wenn wir es ständig künstlich hinauszögern. Das ist widersprüchlich.» Ibas)
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rung zu deuten, sondern es sei weiterhin

auf die Anordnungen in der

Verfügung abzustellen und nötigenfalls

die Sedierung zu verstärken.

Petermann verglich das Vorgehen mit
einer Handlung von Odysseus: Um

sicherzugehen, nicht den betörenden

Gesängen der Sirenen zu erliegen, liess

er sich bei der Durchfahrt am
Mastbaum des Schiffes festbinden. Nach

Einschätzung Petermanns ist die

Anweisung, die reflexartigen Gesten

seien nicht als Meinungsumschwung

zu deuten, rechtlich zulässig und

verbindlich.

Wichtige Wertanamnese

Mit dem neuen Erwachsenenschutz-

recht wird die Schweiz erstmals eine

Bestimmung erhalten, welche Gültig¬

keit und Tragweite von Patientenverfügungen

im Bundesrecht verankert.

Der durchdachten, vorausschauenden

Verfügung werde aber auch mit der

neuen Ausgangslage grosse Bedeutung

zukommen, betonte Petermann. So

seien beispielsweise Auslegungsanordnungen

in der Patientenverfügung
sehr wichtig, wenn es Situationen zu

beurteilen gelte, die in der Verfügung
nicht erwähnt seien, oder wenn sich

neue medizinische Möglichkeiten
eröffneten. Dafür müsse sich der

Verfügende grundsätzlich Rechenschaft

ablegen über seine Wünsche

und Werte und das Resultat dann auch

festhalten und klar kommunizieren:

«Ein Arzt der Wert- und Weltbild

seines Patienten kennt, wird viel eher

geneigt sein, dessen mutmasslichen

Willen zu respektieren, selber wenn

dieser seinem eigenen Wert- und

Weltbild zuwider läuft», so Petermann.

«Der sinnvolle, effiziente, aber auch

pragmatische Einsatz von
Patientenverfügungen und die bestmögliche

Gewährleistung der Umsetzung der

Anordnungen, welche solchen

Verfügungen zu entnehmen sind, wird in
den kommenden Jahren für Ärzte,

Patienten und alle jene Organisationen,

die ihre Dienste bei der Erstellung

um Umsetzung des Patientenwillens

zur Verfügung stellen, zu einer

grossen Herausforderung werden»,

so das Fazit Petermanns.

Das Gutachten ist unter www.swisslex.ch
(Online-Zeitschrift HILL) und unter

www.falkenstein.ag (Publikationen) zu finden.
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